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Stadt Bitterfeld-Wolfen 
Stadtrat 

 

Beschlussantrag Nr. : 253-2009 

  
 
   aus öffentlicher Sitzung 
 
 
 
Einreicher: Fraktionen DIE Linke, PRO WOLFEN, WLS-IFW-FWH-FWG-FDP
Federführende Stelle ist: FB Bildung/Kultur/Soziales

 
 
 
Beratungsfolge 

Gremium Termin J N E 

Ortschaftsrat Bitterfeld 23.09.2009    
Ortschaftsrat Bobbau 24.09.2009    
Ortschaftsrat Thalheim 24.09.2009    
Ortschaftsrat Wolfen 30.09.2009    
Ortschaftsrat Holzweißig 06.10.2009    
Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur, Jugend und 
Sport 

13.10.2009    

Ortschaftsrat Greppin 19.10.2009    
Ausschuss für Recht, Ordnung, Verkehr und 
Bürgeranfragen 

20.10.2009    

Ortschaftsrat Wolfen 28.10.2009    
Ortschaftsrat Bitterfeld 28.10.2009    
Ortschaftsrat Rödgen 02.11.2009    
Ortschaftsrat Rödgen 25.11.2009    
Ortschaftsrat Greppin 07.12.2009    
Haupt- und Finanzausschuss 10.12.2009    
Stadtrat 16.12.2009    

    
 
 
Beschlussgegenstand: 
Richtlinie zur Vergabe der Brauchtumsmittel 
 
Antragsinhalt: 
Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen beschließt die gemäß Anlage beigefügte “Richtlinie zur Vergabe der 
Brauchtumsmittel zur Förderung gemeinnütziger Vereine, freier Wohlfahrtsverbände und Vereinigungen, zur 
Pflege der Städtepartnerschaftsbeziehungen und zur Unterstützung von Veranstaltungen der Heimatpflege in 
den Ortsteilen der Stadt Bitterfeld-Wolfen”.       
 
  
 
Begründung: 
 

   
09.09.2009 



  Seite 2 von 2 
 

Zur Erledigung von freiwilligen Aufgaben in den ehemals selbständigen Ortsteilen der Stadt Bitterfeld-
Wolfen werden jährlich 7,50 € pro Einwohner bereitgestellt. Die zur Verfügung gestellten Mittel dienen der 
Pflege des örtlichen Brauchtums (§ 5, Abs. 5+6 der Gebietsänderungsvereinbarung). 
Auf Antrag gewährt dann der jeweilige Ortschaftsrat Zuwendungen. Die Vergabe erfolgt bisher auf der 
Grundlage bestehender Richtlinien oder bewährter Regelungen in den jeweiligen Ortschaften. 
Auf Grund dieser unterschiedlichen Verfahrensweise ist eine einheitliche Regelung als Vergabegrundlage 
zwingend notwendig.  
  
 
Grundlagen für den Beschlussantrag  (Gesetze, Ordnungen, Beschlüsse): 
 
§ 5 Absatz 5 + 6 Gebietsänderungsvereinbarung 
GO LSA 
 
  
 
Welche Beschlüsse wurden zu dieser Problematik bereits gefasst 
(Beschlussnummer/Jahr)? keine  
 
Welche Beschlüsse sind 
a) zu ändern?   keine 
b) aufzuheben? keine 
(Beschlussnummer/Jahr)? 
 
      
 
 
  
 
 
Welche finanzielle Auswirkungen ergeben sich: 
a) einmalig: keine 
b) als Folgekosten (nach Jahresscheiben) keine 
c) Haushaltsstelle, Sachkonto, Produkt:       
      
  
 
 
 
              
Unterschrift der Einreicherin /des Einreichers zur 
Vorlagennummer: 253-2009 
 
Anlagen: 
Entwurf der “Richtlinie zur Vergabe der Brauchtumsmittel zur Förderung gemeinnütziger Vereine, freier 
Wohlfahrtsverbände und Vereinigungen, zur Pflege der Städtepartnerschaftsbeziehungen und zur 
Unterstützung von Veranstaltungen der Heimatpflege in den Ortsteilen der Stadt Bitterfeld-Wolfen"       
  
 
 


